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626. Verordnung: Ermäßigung des festen Teilbetrages für bestimmte Waren der Zolltarif-
nummer 20.05 nach dem Ausgleichsabgabegesetz

6 2 7 . Verordnung: Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1973 — LMKV 1973
6 2 8 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der A 12 Inntal Autobahn im Bereich der

Gemeinden Zirl, Inzing, Pettnau, Hatting, Flaurling, Oberhofen im Inntal
und Telfs

6 2 0 . Verordnung: Erweiterung der Verwendung des Zeichens „Produktdeklaration"
6 3 0 . Kundmachung: Ergänzungszulagen zur Erhöhung der Anfangsbezüge bei den Österreichi-

schen Bundesbahnen
6 3 1 . Kundmachung: Abänderung der Kundmachung, mit der die Tarifgrundlagen der Öster-

reichischen Bundesbahnen für Fracht- und Expreßstückgut sowie für die
allgemeinen Wagenladungsklassen neu festgesetzt werden

6 3 2 . Kundmachung: Abänderung der Kundmachung, mit der die Tarifgrundlagen der Öster-
reichischen Bundesbahnen für Expreßgut im internationalen Verkehr neu
festgesetzt werden

6 3 3 . Änderung von Artikel 61 der Satzung der Vereinten Nationen

626. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 6. Dezember 1973 über die
Ermäßigung des festen Teilbetrages für be-
stimmte Waren der Zolltarifnummer 20.05

nach dem Ausgleichsabgabegesetz

Auf Grund des § 5 Abs. 2 des Ausgleichsabgabe-
gesetzes, BGBl. Nr. 219/1967, wird in Verbin-
dung mit § 6 des Zolltarifgesetzes 1958, BGBl.
Nr. 74, verordnet:

Artikel I

Der feste Teilbetrag der Ausgleichsabgabe wird
für die nachstehend angeführten Waren wie folgt
ermäßigt:

Zolltarifnummer Warenbezeichnung fester Teilbetrag
in v. H. des
Zollwertes

ex 20.05 Konfitüren und Marmeladen,
mit Zuckerzusatz 15

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1974 in
Kraft und verliert ihre Wirksamkeit mit Ablauf
des 30. Juni 1974.

Androsch

627 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie und des Bun-
desministers für Land- und Forstwirtschaft
vom 7. Dezember 1973 über die Kenn-
zeichnung verpackter Lebensmittel (Lebens-
mittelkennzeichnungsverordnung 1973 —

LMKV 1973)

Auf Grund des § 32 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 26. September 1923, BGBl. Nr. 531, gegen
den unlauteren Wettbewerb in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 74/1971 wird, im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Gesund-
heit und Umweltschutz verordnet:

Kennzeichnungspflicht

§ 1. (1) Verpackte Lebensmittel sind, sofern
sie im Inland gewerbsmäßig verkauft, feilgehalten
oder sonst in Verkehr gesetzt werden, entspre-
chend den Bestimmungen dieser Verordnung zu
kennzeichnen.

(2) Verpackt im Sinne des Abs. 1 sind alle
Lebensmittel, die in Behältnisse oder Packungen
(Einzelstücke, Überverpackungen) abgefüllt oder
abgepackt und zur Abgabe an Letztverbraucher
bestimmt sind. Dem Letztverbraucher sind Ein-
richtungen der Gemeinschaftsverpflegung gleich-
zustellen.

(3) Nicht als verpackt im Sinne des Abs. 2
gelten Lebensmittel,
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a) die in Gegenwart des Käufers in Behält-
nisse oder Packungen abgefüllt oder abge-
packt werden oder

b) die aus verkaufstechnischen Gründen in
Netzen oder ähnlichen Umhüllungen,
soweit in diesen Fällen die Erkennbarkeit
des Lebensmittels nicht beeinträchtigt wird,
zur Abgabe an Letztverbraucher bereit-
gehalten werden.

Kennzeichnung

§ 2. (1) Die Kennzeichnung ist deutlich sicht-
und lesbar sowie dauerhaft auf dem Behältnis
oder der Packung anzubringen. Sie hat in latei-
nischen Buchstaben, arabischen Ziffern und, mit
Ausnahme handelsüblicher fremdsprachiger Be-
zeichnungen, in deutscher Sprache zu erfolgen.

(2) Bei der Kennzeichnung nach § 3 Z. 9, 10
und 11 muß erkennbar sein, worauf sich die
Zeitangabe bezieht.

Kennzeichnungselemente

§ 3. Kennzeichnungselemente sind:
1. die handelsübliche Sachbezeichnung;
2. der Name (Firma oder Firmenschlagwort)

und der Sitz der erzeugenden, verpackenden
oder vertreibenden Unternehmung, bei aus-
ländischen Erzeugnissen außerdem das Er-
zeugungsland;

3. das Füllgewicht nach metrischem System, das
ist das durchschnittliche Gewicht des zur
Verpackung gelangenden Lebensmittels;

4. das Füllvolumen nach metrischem System,
das ist das durchschnittliche Volumen des
zur Verpackung gelangenden Lebensmittels;

5. die nach metrischem System anzugebende
Roheinwaage der wertbestimmenden Be-
standteile zum Zeitpunkt der Verpackung,
das ist die zur Füllung gelangende Gemüse-,
Frucht-, Fisch- oder Fleischmenge, bei Ge-
flügelfleisch und Erzeugnissen, die durch die
handelsübliche Sachbezeichnung, durch die
Deklaration oder durch die Art der Ver-
packung für den Letztverbraucher einen An-
teil an Knochen deutlich erkennen lassen,
einschließlich der Knochen; bei homogenen
Erzeugnissen muß die Roheinwaage der wert-
bestimmenden Bestandteile nicht angegeben
werden. Dies gilt auch für Fleischerzeug-
nisse, die unter Verwendung von Brät her-
gestellt werden, soweit sie im Österreichi-
schen Lebensmittelbuch kodifiziert sind.
Technisch und technologisch bedingte Ab-
weichungen sind zu tolerieren;

6. Hinweise auf die bei der Herstellung des
verpackten Lebensmittels angewendeten
physikalischen Konservierungsverfahren, wie
z. B. „pasteurisiert", „sterilisiert", „ultrahoch
erhitzt", „getrocknet", „gefriergetrocknet"
oder „tiefgekühlt";

7. Hinweise auf eine beschränkte Haltbarkeit
wie z. B. „auch bei Kühlung nur beschränkt
haltbar" oder „zum alsbaldigen Verbrauch
bestimmt"; bei Kennzeichnung der Auf-
brauchsfrist kann diese Angabe entfallen;

8. die Lagerbedingungen;
9. der Zeitpunkt der Verpackung in unver-

schlüsselter Form, bestimmt nach
a) Tag, Monat und Jahr,
b) Monat und Jahr,
c) dem Jahr;

10. der Zeitpunkt, bis zu dem das Lebensmittel
bei Einhaltung der angegebenen Lagerbedin-
gungen mindestens haltbar ist, in unver-
schlüsselter Form (empfohlene Aufbrauchs-
frist), bestimmt nach
a) Tag und Monat,
b) Tag, Monat und Jahr,
c) Monat und Jahr,
d) dem Jahr;

11. das Erntejahr;
12. der Zeitpunkt der Verpackung in verschlüs-

selter Form — bestimmt nach Tag, Monat
und Jahr — oder die Chargennummer; eine
von der Bestimmung des § 2 Abs. 1 letzter
Satz abweichende Art der Kennzeichnung
ist zulässig;

13. die Angabe von Art und Menge zugesetzter
Vitamine;

14. die Angabe der Zahl der durchschnittlich aus
dem verpackten Lebensmittel herstellbaren
Mahlzeiten (Portionen) oder der zur Her-
stellung einer bestimmten Einheit benötig-
ten Menge nach handelsüblichen Einheiten,
wie z. B. „Teller" (Mindestinhalt 250 Milli-
liter), „Tasse" (Mindestinhalt 150 Milliliter),
„kleine Tasse" (Mindestinhalt 100 Milliliter),
„Seidel" (1/3 l), „Krügel" (1/2 l);

15. die Angabe der Zahl der durchschnittlich
enthaltenen Eier (Durchschnittsgewicht 45 g)
oder Eidotter (Durchschnittsgewicht 16 g);

16. die Angabe der Stückzahl, wobei technisch
und technologisch bedingte Abweichungen
zu tolerieren sind;

17. die Angabe der Kakaobestandteile in Ge-
wichtsprozenten des Lebensmittels, bei Über-
zügen in Gewichtsprozenten der Überzugs-
masse;

18. das Verzeichnis der Bestandteile — ausge-
nommen Wasser, soweit dessen Zusatz der
Verkehrsauffassung entspricht, und Zusatz-
stoffe — in absteigender Reihenfolge ihres
Anteiles oder ihrer Bedeutung, wobei Gat-
tungsbezeichnungen verwendet werden dür-
fen;

19. die Angabe der im Lebensmittel enthaltenen
Zusatzstoffe in ihrer technologischen Wir-
kung (z. B. „chemisch konserviert", „ver-
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dickt", „gefärbt", „künstlich aromatisiert",
„natürlich aromatisiert", „gebleicht") oder
mit ihrer Gattungsbezeichnung (z. B. „mit
chemischem Konservierungsmittel", „mit
Verdickungsmittel", „mit künstlichem Farb-
stoff", „mit künstlichem Aroma", „mit
natürlichem Aroma", „mit Bleichmittel");

20. die Angabe des Gehaltes an Eiweiß, Fett-
und Kohlenhydraten (letztere aufgeschlüsselt
nach ihrer Art, wie Stärke, Dextrose; Glu-
cose, Lävulose, Saccharose, Lactose) in Ge-
wichtsprozenten und des Kaloriengehaltes
der Ware und des daraus zubereiteten eßfer-
tigen Produkts, wenn eine solche Zuberei-
tung vorgeschrieben ist.

Warenkatalog

§ 4. (1) Der Kennzeichnungspflicht unterliegen
unbeschadet der Bestimmungen des § 5 folgende"
verpackte Lebensmittel:

1. Fleisch, Fleischerzeugnisse sowie Erzeugnisse
mit einem Zusatz von Fleisch oder Fleisch-
erzeugnissen, soweit der Zusatz nicht nur
der Garnierung dient:

a) Dauerwaren im Umfang des § 3 Z. 1, 2,
3, 5, 13, 18, 19 und wahlweise 9 lit. c
oder 10 lit. d zusätzlich mit 12;

b) Halbdauerwaren im Umfang des § 3
Z. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 lit. c, 12, 13, 18
und 19;

c) sonstige Waren im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 lit. a, 10 lit. a, 13, 18
und 19;

2. Fische oder sonstige wechselwarme Tiere,
Krusten-, Schalen- und Weichtiere, Erzeug-
nisse aus diesen Tieren sowie Erzeugnisse
mit einem Zusatz von diesen Tieren oder
von Erzeugnissen aus diesen Tieren, soweit
der Zusatz nicht nur der Garnierung dient:

a) Dauerwaren im Umfang des § 3 Z. 1, 2,
3, 5, 13, 18, 19 und wahlweise 9 lit. c
oder 10 lit. d zusätzlich mit 12;

b) Halbdauerwaren im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 lit. c, 12, 13, 18 und 19;

c) sonstige Waren im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 lit. a, 10 lit. a, 13, 16,
18 und 19;

3. Gemüse einschließlich Hülsenfrüchte,
Gemüseerzeugnisse, Pilze und Pilzerzeugnisse
sowie Zubereitungen aus diesen Erzeugnis-
sen:

a) Dauerwaren im Umfang des § 3 Z. 1, 2,
3, 5, 13, 18, 19 und wahlweise 9 lit. c
oder 10 lit. d zusätzlich mit 12;

b) Halbdauerwaren im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 lit. c, 12, 13, 18 und 19;

c) sonstige Waren im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 19 und wahlweise
9 lit. a oder 10 lit. b zusätzlich mit 12;

4. Obst einschließlich Schalenfrüchte, Obst-
erzeugnisse sowie Zubereitungen aus diesen
Erzeugnissen:
a) Dauerwaren im Umfang des § 3 Z. 1, 2,

3, 5, 13, 18, 19 und wahlweise 9 lit. c
oder 10 lit. d zusätzlich mit 12;

b) Halbdauerwaren im Umfang des § 3 2. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 lit. c, 12, 13, 18 und 19;

c) Schalenfrüchte der Zolltarifnummer 08.05
im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 11, 13
und 19;

d) sonstige Waren im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 19 und wahlweise
9 lit. a oder 10 lit. b zusätzlich mit 12;

5. Tiefkühlwaren:
a) von Fleisch oder mit Fleischzusatz im

Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10
lit. c, 12, 13, 18 und 19;

b) von Fischen und Krustentieren oder mit
Zusatz von Fischen und Krustentieren
im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 5, 6, 8,
10 lit. c, 12, 13, 18 und 19;

c) von Gemüse oder mit Gemüsezusatz im
Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10
lit. c, 12, 13, 18 und 19;

d) von Obst oder mit Obstzusatz im Um-
fang des § 3 Z. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 lit. c,
12, 13, 18 und 19;

e) tiefgekühltes Speiseeis in Packungen über
200 cm3 im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 4, 6,
8, 10 lit. c, 12, 13, 18 und 19;

f) tiefgekühlte Mehlspeisen im Umfang des
§ 3 Z. 1, 2, 3, 6, 8, 10 lit. c,. 12, 13, 18
und 19;

6. Marmelade (Jam, Konfitüre), Obstgelee im
Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 13, 18 und 19;

7. Gemüsesäfte im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 4, 6,
13, 19 und wahlweise 9 lit. b oder 10 lit. c
zusätzlich mit 12;

8. Fruchtsäfte und Fruchtgetränke ein-
schließlich Fruchthomogenisate (Nektare) im
Umfang des § 3 Z. 1, 2, 4, 6, 13, 19 und
wahlweise 9 lit. b oder 10 lit. c zusätzlich
mit 12;

9. Obstsirup im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 4, 6,
13, 19 und wahlweise 9 lit. c oder 10 lit. d
zusätzlich mit 12;

10. Diätetische Lebensmittel im Umfang des § 3
Z. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 lit. c, 12, 13, 18, 19, 20
und wahlweise 3 oder 4;

11. Kindernährmittel im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 5, 6, 7, 8, 10 lit. b, 12, 13, 18, 19, 20 und
wahlweise 3 oder 4;
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12. Extrakte aus eiweißhaltigen Stoffen tierischer
oder pflanzlicher Herkunft, Suppen, Brühen,
Soßen, Würzen, Braten- oder Würzsoßen
sowie Erzeugnisse aus diesen Lebensmitteln,
ferner aus Erzeugnissen pflanzlicher Her-
kunft gewonnene eiweißreiche Stoffe im Um-
fang des § 3 Z. 1, 2, 7, 8, 13, 18, 19, ferner
wahlweise 3, 4 oder 14 und wahlweise 9
lit. b oder 10 lit. c zusätzlich mit 12;

13. Vollei und Eigelb im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 3, 6, 8, 13, 15, 19 und wahlweise 9 lit. b
oder 10 lit. c zusätzlich mit 12;

14. Mayonnaisen, mayonnaisenähnliche Erzeug-
nisse und sonstige emulgierte Soßen im Um-
fang des § 3 Z. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 lit. b, 12,
13, 15, 18 und 19;

15. a) Gewürze, Ersatzgewürze, Kren im Um-
fang des § 3 Z. 1, 2, 7, 8, 13, 19, ferner
wahlweise 3, 4 oder 14 und wahlweise 9
lit. b oder 10 lit. c zusätzlich mit 12;

b) Gewürzmischungen, Gewürzzubereitun-
gen, Würzmittel, Senf sowie Zubereitun-
gen aus Kren oder Senf im Umfang des
§ 3 Z. 1, 2, 7, 8, 13, 18, 19, ferner wahl-
weise 3, 4 oder 14 und wahlweise 9 lit. b
oder 10 lit. c zusätzlich mit 12;

16. Puddingpulver, Backtrieb- und Backhilfsmit-
tel sowie ähnliche Produkte im Umfang des
§ 3 Z. 1, 2, 3, 13, 18, 19 und wahlweise 9
lit. b oder 10 lit. c zusätzlich mit 12, wobei
für Puddingpulver das Kennzeichnungsele-
ment des § 3 Z. 3 durch Z. 14 ersetzt werden
kann;

17. Essig und Essigessenz im Umfang des § 3
Z. 1, 2, 4, 13 und 19;

18. a) Marzipan, Persipan und ähnliche Pro-
dukte im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 13,
18, 19 und wahlweise 9 lit. b oder 10
lit. c zusätzlich mit 12;

b) andere Zuckerwaren im Umfang des § 3
Z. 1, 2, 3, 13, 18 und 19;

19. Schokolade in Tafeln, Rippen, Riegeln und
Blöcken im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 13,
17, 18, 19 und wahlweise 9 lit. b oder 10
lit. c zusätzlich mit 12;

20. a) Schokoladewaren im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 3, 13, 17, 18, 19 und wahlweise 9 lit. b
oder 10 lit. c zusätzlich mit 12;

b) Schokoladewaren in Phantasieformen im
Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 13 und 19;

21. Dauerbackwaren im Umfang des § 3 Z. 1, 2
3, 8, 13, 18, 19 und wahlweise 9 lit. b oder
10 lit. c zusätzlich mit 12;

22. Feinbackwaren im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3,
8, 10 lit. b, 12, 13, 18 und 19;

23. Strudelteig im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 8,
10 lit. b, 12, 13, 14, 18 und 19;

24. Kakaopulver, Magerkakao, andere Trink-
kakaomischungen als Milchmischerzeugnisse,
Pulver für Frühstücksgetränke und ähnliche
Produkte im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 8,
13, 17, 18, 19 und wahlweise 9 lit. b oder
10 lit. c zusätzlich mit 12;

25. kakaohaltige Glasurmassen im Umfang des
§ 3 Z. 1, 2, 3, 13, 18, 19 und wahlweise 9
lit. b oder 10 lit. c zusätzlich mit 12;

26. Kaffee, geröstet, im Umfang des § 3 Z. 1,2,
3, 8, 19 und wahlweise 9 lit. a oder 10 lit. b
zusätzlich mit 12;

27. Kaffee-Ersatzstoffe und Kaffee-Zusatzstoffe,
Tee und teeähnliche Erzeugnisse sowie Mate,
Extrakte aus diesen Erzeugnissen und Kaffee-
Extrakte im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 8,
13, 18, 19 und wahlweise 9 lit. b oder 10
lit. c zusätzlich mit 12; bei Teebeuteln kann
das Kennzeichnungselement des § 3 Z. 3
durch Z. 14 ersetzt werden;

28. Teigwaren im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 13,
15, 18, 19 u n d wahlweise 9 lit. c oder 10
lit. d zusätzlich mit 12;

29. Brot im Umfang des § .3 Z. 1, 2, 3, 8, 13, 19
und wahlweise 9 lit. a oder 10 lit. b zusätz-
lich mit 12;

30. Zwieback, Brösel und Semmelwürfel im Um-
fang des § 3 Z. 1, 2, 8, 13, 19, ferner wahl-
weise 3, 14 oder 16 und wahlweise 9 lit. b
oder 10 lit. c zusätzlich mit 12;

31. Getreidekörner, auch angemalzt, Walz-,
Quetsch- und Schälerzeugnisse aus Getreide
sowie Suppeneinlagen, back- und küchen-
fertige Getreidemahlerzeugnisse im Umfang
des § 3 Z. 1, 2, 3, 8, 13, 18, 19 und wahl-
weise 9 lit. b oder 10 lit. c zusätzlich mit 12;

32. Speiseöle und Speisefette einschließlich Mar-
garine und Schweineschmalz im Umfang des
§ 3 Z. 1, 2, 8, 10 lit. c, 12, 13, 19 und wahl-
weise 3 oder 4;

33. Kartoffelerzeugnisse einschließlich Kartoffel-
teigmasse:

a) Frischwaren im Umfang des § 3 Z. 1, 2,
8, 13, 18, 19, ferner wahlweise 3 oder 14
und wahlweise 9 lit. a oder 10 lit. b zu-
sätzlich mit 12;

b) andere Waren im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 8, 10 lit. c, 12, 13, 18, 19 und wahl-
weise 3 oder 14;

34. Limonaden und Erfrischungsgetränke im
Umfang des § 3 Z. 1, 2, 4, 13, 18 und 19;
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35. Honig im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3, 11
und 19;

36. Kunsthonig im Umfang des § 3 Z. 1, 2, 3,
13, 19 und wahlweise 9 lit. c oder 10 lit. d
zusätzlich mit 12;

37. Milch und Erzeugnisse aus Milch:
a) Dauerwaren im Umfang des § 3 Z. 1, 2,

5, 6, 8, 10 lit. d, 13, 17, 18, 19 und wahl-
weise 3, 4 oder 14;

b) Halbdauerwaren im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 5, 6, 8, 10 lit. c, 13, 17, 18, 19 und
wahlweise 3, 4 oder 14;

c) sonstige Waren im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 5, 6, 8, 10 lit. a, 13, 17, 18, 19 und
wahlweise 3, 4 oder 14;

das Kennzeichnungselement des § 3 Z. 18
jedoch nur, soweit es sich um die Bestand-
teile Milch, Zucker und Früchte handelt.

(2) Andere als im Abs. 1 genannte verpackte
Lebensmittel mit Ausnahme von Wein, Obst-
wein, Bier und Spirituosen sowie von Erzeugnis-
sen, für die Qualitätsklassen auf Grund von Ver-
ordnungen nach dem Qualitätsklassengesetz,
BGBl. Nr. 161/1967, in Geltung stehen, unter-
liegen unbeschadet der Bestimmungen des § 5 der
Kennzeichnungspflicht im Umfang des § 3 Z. 1,
2, 19 und wahlweise 3, 4, 14 oder 16.

Sonderregelung

§ 5. (1) Nicht erforderlich ist
a) die Angabe zu einem Kennzeichnungsele-

ment (§ 3), das für ein Lebensmittel im
Einzelfall nicht zutrifft, sowie

b) die Angabe der handelsüblichen Sach-
bezeichnung (§ 3 Z. 1), wenn das Lebens-
mittel durch seine Form, Aufmachung oder
Art der Verpackung unzweifelhaft erkenn-
bar ist.

(2) Verpackte Lebensmittel bis zu einem Ge-
samtgewicht von 30 Gramm (Kleinpackungen)
und Warenproben, die als solche gekennzeichnet
sind, unterliegen der Kennzeichnungspflicht nur
im Umfang des § 3 Z. 1 und 2.

(3) Ist die Kennzeichnung gleicher verpackter
Lebensmittel nicht klar erkennbar, weil sie sich
in einer geschlossenen, nicht für die Abgabe an
Letztverbraucher bestimmten Überverpackung
befinden, so ist auch auf dieser die handelsübliche
Sachbezeichnung und die gegebenenfalls für das
verpackte Lebensmittel vorgesehene Kennzeich-
nung der Lagerbedingungen und Datumskenn-
zeichnung anzubringen. Bei verpackten Lebens-
mitteln im Sinne, des § 4 Abs. 1 Z. 20 lit. b hat
in diesem Fall auch eine Kennzeichnung wahl-
weise im Umfang des § 3 Z. 9 lit. c oder Z. 10
lit. d und 12, bei verpackten Lebensmitteln im

Sinne des § 4 Abs. 1 Z. 37 im Umfang des § 3
Z. 14, wenn die Ware in Portionen aufgeteilt ist,
zu erfolgen.

(4) Sofern die technischen Voraussetzungen
gegeben sind, kann bei Lebensmitteln im Sinne
des § 4 Abs. 1 Z. 5 lit. a und b die Angabe zum
Kennzeichnungselement des § 3 Z. 9 oder 10
durch Anbringung eines geeigneten Teststreifens,
der Auskunft über eine allfällige Unterbrechung
der Kühlkette gibt, erweitert werden.

(5) Bei tiefgekühltem Speiseeis (§ 4 Abs. 1 Z. 5
lit. e) in Packungsformen, bei denen bei der
Kennzeichnung nach § 3 Z. 9 oder 10 besondere
technische Schwierigkeiten entstehen, kann diese
Kennzeichnung auch auf der Überverpackung er-
folgen.

(6) Bei Limonade- und Erfrischungsgetränken
(§ 4 Abs. 1 Z. 34) kann die Angabe zum Kenn-
zeichnungselement des § 3 Z. 2 über den Abfüller
durch die entsprechende Angabe über den Lizenz-
geber ersetzt werden.

(7) Lebensmittel, die in Flaschen (§ 3 der Fla-
schenverordnung, BGBl. Nr. 182/1968) abgefüllt
sind, unterliegen nicht der Kennzeichnungspflicht
im Umfang des § 3 Z. 4.

Verantwortlichkeit

§ 6. Unbeschadet ihrer Verantwortlichkeit
gemäß § 7 Abs. 2 und 3 sind für die Richtigkeit
und Vollständigkeit der Kennzeichnung von ver-
packten Lebensmitteln verantwortlich

a) der Verpacker, bei Lohnaufträgen der Auf-
traggeber und bei Importware der Impor-
teur,

b) andere als in lit. a genannte Personen, die
verpackte Lebensmittel im Inland gewerbs-
mäßig verkaufen, feilhalten oder sonst in
Verkehr setzen,
aa) wenn sie nicht darüber Auskunft er-

teilen oder erteilen können, von wem
sie ein bestimmtes verpacktes Lebens-
mittel erworben haben,

bb) wenn sie verpackte Lebensmittel ge-
kennzeichnet oder deren Kennzeich-
nung geändert haben.

Übergangs- und Schlußbestimmungen

§ 7. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner
1974 in Kraft.

(2) Verpackte Lebensmittel, die den Bestim-
mungen dieser Verordnung nicht entsprechen,
dürfen vom Erzeuger oder Importeur bis zum
30. Juni 1975 gewerbsmäßig verkauft, feilgehal-
ten oder sonst in Verkehr gesetzt werden.

(3) Andere als im Abs. 2 genannte Personen
dürfen vor dem 1. Juli 1975 verpackte und ge-
lieferte Lebensmittel, die den Bestimmungen die-
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ser Verordnung nicht entsprechen, bis zum
30. Juni 1976 gewerbsmäßig verkaufen, feilhalten
oder sonst in Verkehr setzen.

(4) In den Fällen des Abs. 2 und 3 ist jedoch
die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1968,
BGBl. Nr. 453, in der Fassung der Verordnung
BGBl. Nr. 420/1970 anzuwenden.

(5) Die Lebensmittelkennzeichnungsverord-
nung 1968 tritt mit dem Inkrafttreten dieser
Verordnung insoweit außer Kraft, als sie nicht
gemäß Abs. 4 weiterhin anzuwenden ist.

(6) Die Verordnung über den Verkehr mit
Kartoffeln, BGBl. Nr. 208/1964, in der Fassung
der Verordnung BGBl. Nr. 186/1972 und die
Verordnung über den Verkehr mit Honig und
Kunsthonig, BGBl. Nr. 262/1954, bleiben unbe-
rührt.

Staribacher Weihs

628 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 10. Dezember
1973 betreifend die Bestimmung des Straßen-
verlaufes der A 12 Inntal Autobahn im Be-
reich der Gemeinden Zirl, Inzing, Pettnau,
Hatting, Flaurling, Oberhofen im Inntal und

Telfs

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der A 12
Inntal Autobahn wird im Bereich der Gemein-
den Zirl, Inzing, Pettnau, Hatting, Flaurling,
Oberhofen im Inntal und Telfs wie folgt be-
stimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei Bau-km 17,0, führt von dort nach Westen,
überquert den Inn östlich der Enterbachmün-
dung, verbleibt sodann in weiterem Verlauf am
nördlichen Innufer und endet südwestlich von
Telfs bei Bau-km 29,9.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse
einschließlich der Anschlußstelle Telfs/Ost aus
den beim Bundesministerium für Bauten und
Technik, beim Amt der Tiroler Landesregie-
rung sowie bei den Gemeinden Zirl, Inzing, Pett-
nau, Hatting, Flaurling, Oberhofen im Inntal
und Telfs aufliegenden Planunterlagen (Maß-
stab 1 : 5000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenteil Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Moser

629. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 12. De-
zember 1973 über die Erweiterung der Ver-
wendung des Zeichens „Produktdeklaration"

Auf Grund des § 32 Abs. 4 des Bundesgesetzes
vom 26. September 1923, BGBl. Nr. 531, gegen
den unlauteren Wettbewerb in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 74/1971 wird verord-
net:

§ 1. Das in Anlage 1 zur Verordnung BGBl.
Nr. 54/1972 abgebildete Zeichen („pd-Zeichen")
darf im geschäftlichen Verkehr in beliebiger
Größe für nachstehende Geräte auch dann ver-
wendet werden, wenn die für

a) Fernsehempfangsgeräte gemäß Verordnung
BGBl. Nr. 54/1972,

b) Rundfunkempfangsgeräte gemäß Verord-
nung BGBl. Nr. 187/1972,

c) Kassetten-Tonbandgeräte gemäß Verord-
nung BGBl. Nr. 44/1973,

d) Geschirrspülmaschinen gemäß Verordnung
BGBl. Nr. 175/1973,

e) Staubsauger gemäß Verordnung BGBl.
Nr. 300/1973,

f) Ultraviolett- und Infrarot-Bestrahlungs-
geräte gemäß Verordnung BGBl. Nr. 301/
1973,

g) elektrische Kühlschränke gemäß Verord-
nung BGBl. Nr. 429/1973,

h) elektrische Tiefkühl- und Gefriergeräte für
den Haushalt gemäß Verordnung BGBl.
Nr. 430/1973,

i) elektrische Bügeleisen gemäß Verordnung
BGBl. Nr. 431/1973

vorgesehene Kennzeichnung in Tabellenform für
zwei oder mehrere der genannten Geräte gemein-
sam erfolgt und das pd-Zeichen unmittelbar
über, unter oder neben der Tabelle angebracht
wird. In diesem Fall darf das pd-Zeichen als zu-
sätzlicher Hinweis, getrennt von der Kennzeich-
nung in Tabellenform, insbesondere auf Um-
schlagseiten, verwendet werden.

§ 2. Das pd-Zeichen darf weiters in der allge-
meinen Werbung in beliebiger Größe und ohne
Angabe von Kennzeichnungselementen für Waren
verwendet werden, die mit dem pd-Zeichen er-
laubterweise gekennzeichnet sind, soweit hiebei
Hinweise auf Eigenschaften oder Ausstattungs-
merkmale solcher Waren unterbleiben.

Staribacher
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630. Kundmachung des Bundesministers für
Verkehr vom 13. Dezember 1973 über
Ergänzungszulagen zur Erhöhung der An-
fangsbezüge bei den Österreichischen Bundes-

bahnen

Mit Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates vom 10. Dezember 1973, Gesetz
vom 13. April 1920, StGBl. Nr. 180, wird kund-
gemacht:

§ 1. Den Beamten des Dienststandes mit einer
Gehaltsgruppenzugehörigkeit I—V a und einer
Einstufung in Gehaltsstufen 1 oder 2 gebühren
ruhegenußfähige, nach Maßgabe des Erreichens
eines höheren Gehaltes durch Vorrückung bzw.
einer Beförderung oder Zeitbeförderung in Ge-
haltsgruppe V b oder einer höheren Gehalts-
gruppe einzuziehende Ergänzungszulagen auf das
Gehalt, das ihnen im Falle der Einstufung in Ge-
haltsstufe 3 der Gehaltsgruppen I—V a, der sie
zugehören, gebühren würde.

§ 2. Den Beamten des Dienststandes mit Reife-
prüfung mit einer Zugehörigkeit zu den Gehalts-
gruppen V b oder VI a und den Beamten des
Dienststandes mit voller Hochschulbildung mit
einer Zugehörigkeit zu den Gehaltsgruppen VI b
oder VII b gebühren ruhegenußfähige, nach Maß-
gabe des Erreichens eines höheren Gehaltes durch
Vorrückung, Beförderung oder Zeitbeförderung
einzuziehende Ergänzungszulagen auf das Gehalt,
das im Falle der Einstufung

a) bei Beamten mit Reifeprüfung in Gehalts-
gruppe V b Stufe 4 und

b) bei Beamten mit voller Hochschulbildung
in Gehaltsgruppe VII b Stufe 5 gebühren
würde.

§ 3. Den Lohnbediensteten gebühren nach
Maßgabe des Erreichens einer höheren Lohnstufe
durch Vorrückung einzuziehende Ergänzungszula-
gen auf den Lohn, der ihnen im Falle der Ein-
stufung in Lohnstufe 3 ihrer Lohngruppe gebüh-
ren würde.

§ 4. Zur Ergänzungszulage gebührt eine Teue-
rungszulage im gleichen Ausmaß wie zum Gehalt.

§ 5. Die Ergänzungszulage ist bei Berechnung
der Verwendungszulage gemäß § 12 Abs. 2 sowie
bei Berechnung der Verwendungsabgeltung gemäß
§ 12 Abs. 6 der Bundesbahn-Besoldungsordnung
1963 zu berücksichtigen.

§ 6. Diese Kundmachung tritt mit 1. Oktober
1973 in Kraft.

Lanc

631. Kundmachung des Bundesministers
für Verkehr vom 13. Dezember 1973,
mit der die Kundmachung des Bundesmini-
sters für Verkehr vom 25. Jänner 1972, BGBl.
Nr. 34, mit der die Tarifgrundlagen der
Österreichischen Bundesbahnen für Fracht-
und Expreßstückgut sowie für die allgemei-
nen Wagenladungsklassen neu festgesetzt wer-

den, abgeändert wird

Auf Grund des zustimmenden Beschlusses des
Hauptausschusses des Nationalrates (Gesetz vom
13. April 1920, StGBl. Nr. 180) wird die Kund-
machung des Bundesministers für Verkehr vom
25. Jänner 1972, BGBl. Nr. 34, mit der die Tarif-
grundlagen der Österreichischen Bundesbahnen
für Fracht- und Expreßstückgut sowie für die
allgemeinen Wagenladungsklassen neu festgesetzt
werden, mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1974
abgeändert wie folgt:

Im Teil A wird nach dem Abschnitt III. Wagen-
ladungsklassen neu aufgenommen:
„Zu I. bis III.

In den aus den Tarifgrundlagen nach den Ab-
schnitten I. bis III. zu bildenden Frachtsätzen
und Frachten ist die Umsatzsteuer nicht enthal-
ten."

Lanc

632 . Kundmachung des Bundesministers
für Verkehr vom 13. Dezember 1973,
mit der die Kundmachung des Bundes-
ministers für Verkehr vom 25. Jänner 1972,
BGBl. Nr. 35, mit der die Tarifgrundlagen
der Österreichischen Bundesbahnen für Ex-
preßgut im internationalen Verkehr neu fest-

gesetzt werden, abgeändert wird

Auf Grund des zustimmenden Beschlusses des
Hauptausschusses des Nationalrates (Gesetz vom
13. April 1920, StGBl. Nr. 180) wird die Kund-
machung des Bundesministers für Verkehr vom
25. Jänner 1972, BGBl. Nr. 35, mit der die Tarif-
grundlagen der Österreichischen Bundesbahnen
für Expreßgut im internationalen Verkehr neu
festgesetzt werden, mit Wirksamkeit vom
1. Jänner 1974 abgeändert wie folgt:

Im Teil A wird nach den Einheitssätzen für
je angefangene 10 kg neu aufgenommen:

„In den Einheitssätzen ist die Umsatzsteuer
nicht enthalten."

Lanc
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633.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß der nachstehenden Änderung von Artikel 61 der Satzung der Vereinten
Nationen wird genehmigt.

Änderung von Artikel 61 der Satzung der Vereinten Nationen

(Übersetzung)

Artikel 61

1. Der Wirtschafts- und So-
zialrat besteht aus 54 Mitglie-
dern der Vereinten Nationen,
die von der Generalversamm-
lung gewählt werden.

2. Vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Absatzes 3 werden
jedes Jahr 18 Mitglieder des
Wirtschafts- und Sozialrates für
einen Zeitraum von drei Jahren
gewählt. Ein ausscheidendes
Mitglied kann unmittelbar wie-
dergewählt werden.

3. Bei der ersten Wahl nach
der Erhöhung der Mitglieder-
zahl des Wirtschafts- und So-
zialrates von 27 auf 54 Mitglie-
der werden zusätzlich zu den
Mitgliedern, die an Stelle der
neun Mitglieder gewählt wer-
den, deren Amtsdauer mit dem
Ende dieses Jahres ausläuft,
27 weitere Mitglieder gewählt.
Die Amtsdauer von neun der
gewählten Mitglieder aus dem
Kreis dieser 27 zusätzlichen
Mitglieder endet gemäß den von
der Generalversammlung ge-
troffenen Abmachungen nach
einem Jahr und die von neun
weiteren Mitgliedern nach zwei
Jahren.

4. Jedes Mitglied des Wirt-
schafts- und Sozialrates hat
einen Vertreter.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler und vom Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnete Ratifikationsurkunde wurde am 12. Jänner 1973
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; die Änderung ist gemäß Art. 108 der
Satzung der Vereinten Nationen (BGBl. Nr. 120/1956, in der Fassung der Kundmachungen BGBl.
Nr. 294/1965 und 258/1968) am 24. September 1973 für alle Mitglieder der Vereinten Nationen
in Kraft getreten.

Kreisky


